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Der schweizerische Republikaner
herausgêgebe»

von Escher und Ufteri
Mitgliedern der zesezgebenden Räthe der helvetischen Republik.

Band III. Supplement V. Bern, den27. Aug. 1799. (io. FructidorV!i.)

Gesezgebung.
Senat, 2. Juli.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Pfyffcrs Rapport.)

Stellen sind daher mehr "der freiwilligen Annah-
me, als dem Zwang unterworfen. Nur dann könnte
der Zwang zu Stellen entschuldigt werden, wenn ein
äußerster Nothfall vorhanden wäre, wenn z. B. in den

gegenwärtigen Umständen die meisten Ober- ode? Um
tereinnchmcr sich der Last der Beziehung der Abgaben
entziehen wollten. Aber dann müßte diese? Zwang
nur auf einige Zeit, auf ein, zwei Monate ftstgeftsi
werden. Aber wir sind nicht in diesen« Fall. Nur in
ei nem Canton haben sechs Individuen., die may darum
angesprochen hat, der Cinladung-stch entzogen. Weitere
Nachfrage wird wohl das mangelnde vubject zur crie-

digten Stelle auffinden, ohne daß man einer nicht re-
aularisirtcn Requisition bedarf. Die Kommission tragt
Ihnen einmnthig die Verwerfung des Beschlusses an.

P fyfser räth im Namen der gleiche» Kommn-
sie?, zur Verwerfung des Beschlusses über die Ober-
und Untcreinnchmcr. Der Bericht ist folgender:

Ihre Kommission hat sich mit dem B. Finanzmi-
nisteFübcr die Hindernisse, die sich der Beziehung der

Abgaben mtgegen setzen, beimachen. Diese Hinder-
visse liegen theils in dem Übeln Willen der Contribnabclu,
die sich der Bezahlung der Abgabe» dadurch zu cnchc-

Heu suchen, daß sie sich auf dem Weg Rechtens nach

der 0 deutlichen aber langsamen Form betreiben lies-

sen; theils in der Saumseligkeit oder Feigheit der

Ober- oder Unter'-Swuercmnchmrr; thesis in der Gu-
terschatznngs-Art, die durch das Geftz vom «7. Ott.

ftstgeftzt ist, und eine ftbr viele Zeit fSernbc
O eration ist; thesis endlich in der Weigerung einiger

Individuen, die die Obcresimehmer-Stelle m einem

Ca"wn niche annehmen wollen. Das erste Hinderniß
ist bereits dw'ch den Beschluß gehoben, den der Senat
gestern angenommen hat, und durch den die Eintrel-

bungs-Formen abgekürzt sind. Dem zweiten, dritten,
und vierten Hinderniß soll durch die beiden Beschlüsse
gesteuert werden, die der Gegenstand des Rapports ihrer
Kommission sind.

Die erste Abtheilung des Beschlusses vom 29. Brach-
monat beabsichtigt, die Wirkungen der Nachläßigkeit,
des dösen Willens oder der eignen Schuld, in Vcrab-
säumung der Auflagen - Beziehung zu heben. Nach
dem §. «. bestimmt das Direktorium die Dtrafe,. je
nach Bewandniß der Umstände. Der 2. sczt das
Marimum und Minimum der Strafe fest. Der §. Z.

will, daß die Distriktsgcrichte das Factum der Schuld
ausmittcln. Der K. s. endlich, daß die vom Direk-
torium angetragene Strafe, wenn der Angeklagte schul-
dig ist, vom Distriktsgcrieht nicht vermindert werden
dürfe. Hier fiel der Kominission vor allen« aus die

Dunkelheit des Ganges dieser Prozedur auf: Nach dein
ersten H sczt das Direktorium die Strafe fest, je nach
Bewandniß der Umständen, das scheint zu sagen,
je nach dem Grade und der Art der Schuld, und '

nach dein solche ausgemittelt «st; in dem vierten ß

heißt es aber, das Distriktsgericht kann die vom Di-
rcktorium angetragene Straft, im Fall der Angeklagte
schuldig befunden wird, nicht vermindern: Hier scheint
der Antrag der Sirr.se der Ausmittelimg der Art und
des Grades der Schuld vorherzugehen; dtcfesswäce
aber widersinnig; hier ist also eine Dunkelheic der Re--
d action und der erste Sinn scheint gelten zu müßen,
nemltch daß das Direktorium die Straft ftstosi, nach-
dein der Angeklagte schuldig befunden worden. Wenn
das aber so ist, wird hier nicht das Direktorium zur
Ausübung eines richterlichen Akts authorisirk? Dann
in Folge eines Gesetzes Straft» gegen einzelne Perso-
neu bestimmen, sind richterliche Akte, welches dein
Princiv der Trennung der Gewalten entgegen ist. Hier
muß die Kommission Ihnen noch bemerken, daß dies

der Haupteinwurs «st gegen diese Abtheilung des Be-
schlusses. Die zweite Abtheilung über die Gmcrschctzung
ist auch zwei Hauvtcinwürftn ausgesezt: Este hat zwar
zum Hauvtgcgcnstand die durch das Geftz vom i?.Oct.
«798. fcstgesezk Schätzungsart der Güter, wodurch d«s

M



Gütcr in drei Klassen, je nach der Beschaffenheit des

Bodens und des Vertrags, eingetheilt, und jedem dcsvn
dem Gut seine Klasse angewiesen werden sollte, abzukürzen.

Ader nach der Aussage des Ministers würde keine

Beschleunigung der Operationen bewirkt, wenn der
Beschluß so angenommen würde, wie er ist. Dann
in dem §. 4. heißt es, es soil der gegenwärtige Wccty
der Grundstücke zur Grundlage der Schätzung genom-l
men werden, und das Gesez vom 17. Oct. zurükgcuom-
men lern. Diese Schätzung ist dem Conlrwuaoeln
nicht so günstig, als die'durch den jetzige» Beschluß
festgezezte, und doch ist in mchrern Kantonen die Schätzung
nach dem Gesez vom 17. Oct. vollendet oder lyrer
Vollendung nahe. Wenn also der §. 4. befolgt werden

muß, und nicht blos befolgt werden kann, das lg,
wenn er impératif, und nicht vies facultatif ist,,
so sind die Operationen, die bereits in voller Thätig-
keit sind, für nichts anzusehen, und es muß wieder
von vom angefangen werden. Ein wesentlicher Mangel
des Beschlusses ist es auch, daß mehr bestimmt wird,
wer in lezter Instanz, zwischen der Schätzung des Ei-
genthüinecs und der von dem Receveur veraustattetcn,
entscheiden soll. — Die Kommission räch ihnen einmü-
ichig die Verwerfung des Beschlusses an.

Laflechcre würde diesen Beschluß annehmen,
wam, der vorhergehende wäre angenommen worden,
nun sieht er aber nicht, wie man diesen altein annehmen
kviu te; daS Direktorium würde nun noch mehr Schwie-
rigkcit haben, Einnehmer zu finden; er hätte den Be-
schlug übrigens in zwei verschiedene geweilt gewünscht.
Über den Art. 4. kaun er der Kommission keineswegs
beistimmen, er findet ihn äußerst richtig und durchaus
gerecht; die neue Taxation ist dem Taxirten ungleich
günstiger, als die ältere.

Lüthi, v. Sol. stimmt der Kommission bey;
und obgleich er auch glaubt, die steuerbaren Güter
sollen nach ihrem jetzigen Werth geschäzt werde», so

yat der gr. Rath dennoch feine constitntionelle Befug-
niß übertreten; indem er ohne Antrag des Directoriums
diese vorher auf seinen Antrag geschehene Verfügung
abändert: Dann kann man diesem Beschluß auch den
Vorwurf inachen, daß er die Verwaltungskammem
ganz auf der Seite läßt; warum wiu man doch im-
»irr neue Behörden einführen, und die vorhandenen
ungebraucht lassen?

Laflcchere verlangt für den fränkischen Comman-
danren der Stadt, die Ehre der Sitzung.— Der An-
irag wird angenommen. — Die Discussion wird fort-
gesczt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Bericht der CommMn des Senats, über
die neue Eftilyeiumg Hàtiem'.

Bericht der Majorität.
Eure Commiß on, die Ihr beauftraget habt, die

Motiv» -u unMsuuzm, ob eine neue Emcheilung Hcl-
vêtions i öthig sere —> nur ob der Vorschlag hierüber,
dein S nat zukomme; hat diesen Vorschlag mit all
der Aup ertsamkeit geprüft, lie er so wohl wegen sei-
nein I nhalt, als wegen seinen Folgen verdient.

Der Berichterstatter, indem er euch B. S. die
dicsfäiu, en Gedanken Eurer Cvm.mßion mitzutheilen sich
die Eh e giebt, hat die Belchràakchcit semer Talenten
i-.och n e so zchmerziich, wie, m diciem Augenblik cm-
pfuude: » —.

Es kränkt ihn tief und inniglich, daß er nicht im
Stande ist, Euch «men des Gegenstandes würdigen Ve-
richt über diesen reichhaltigen St. ff zu veftrn, und
solchen mit erhabenen Bildern, amniilhS.vlicn Wen-
düngen — und einer glänzend und hinreiste,'.den Schreib-
art amsgepruukt, vcr Eure Augen zu legen. —

Isas indessen den Berichterstatter tröstet, ist, dass

Eure Commißion, ihm vor aliein ans einen Auftrag
gegeben hm, der dem Gefühl seiner Schwäche so sehr

zu statten kömmt, den Auftrag, nämlich — Euch B.
S, tic Gedanken und Arbeiten Eurer Commißion nur
in einem ganz ungccüvstcltcn — Bilder und prunkloscn
Vorlrag — nur so in der glatten, einfache», aber ver»
ständlichen Sprache mitzutheilen, milder unsre biedern
Vaccr, ihre Gedanken und Pläne zur Rettung des Va-
terlandcs, oft in Mitre dee schreckcnvollsten'Slürme,
zwar nicht wie wir, in einem gesehmakvolle» Saale,
sondern meistens in einem stillen abgelegenen Plätzchen,
sich vertraulich mittheilten; und durch die Freimüthig-
keit der Sprache das erftzten, was derselben an Ge«
schmak und Kunst gebrach.

Eure Commißlon B. S. hatte zuerst sich mit der
Frage beschäftiget, ob der Vorschlag einer allenfalls
nöthigen neuen Eintheilung Hclvcticns, nach dem Sinn
der Constitution dem Senat oder aber dem grossen Rath
zukommen möchte?

Kraft des Artickels der Constitution ist Hcl-
vetien in Kantone, und nach dem is. Artickcl bestimmt
in 22 eingetheilt; wenn es also nicht bloß um Verändc-
rung, oder Berichtigung des Umfangs der Kantone,
Distrikte, Gemeinden oder Sektionen von Gemeinden 5
sondern um eine ganz neue Emthcilnng Heivcttens zu

thun ist, so wird dadurch wirklich der 15. Artickel in
der Konstitution abgeändert, imd der Vorschlag darü-
der kommt, wie jede Abänderung in der Constitution,
dem Senat zu.

Diese einzige aber auffallende Betrachtung war
hinreichend Eure Commißion zu überzeugen, daß der


	Gesezgebung

